
ARTIKEL VII
Dieses^Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündung in Kraft. 
Ausgefertigt in Berlin, den 10. Mai 1946.

(Die in den dr^ offiziellen ^rachen abgefaßten Originaltexte dieses 
Gesetzes sind von SHOLTO DOUGLAS, Marschall der Royal Air Force, 
P. KOENIG, Armeekorpsgeneral, V. SOKOLOWSKY, General der Armee, 
und JOSEPH T. McNARNEY, General, unterzeichnet).

ALLIIERTE KONTROLLBEHÖRDE 
KONTROLLRAT

Gesetz Nr. 28
BIER- UND ZÜNDHOLZSTEUER

Der Kontrollrat erläßt das folgende Gesetz:

. * ARTIKEL I
Die Steuersätze auf Bier werden wie folgt festgesetzt: 
a) Erste Kategorie: 35 RM für ein Hektoliter Bier mit einem Stamm

würzegehalt von nicht mehr als 2 vom Hundert,
h) Zweite Kategorie: 75 RM für ein Hektoliter Bier mit einem Stamm

würzegehalt von mehr als 2 und ni^t mehr als 3,2 vom Hundert,
c) Dritte Kategorie: 118 RM für ein Hektoliter Bier mit einem Stamm

würzegehalt von mehr als 3,2 vom Hundert.

ARTIKEL II
1. Die Steuersätze werden auf alle Brauereien einheitlich angewendet.

*2. Die deutschen gesetzlichen Bestimmungen betreffend:
a) die Staffelung der Steuersätze je nach dem Umfang der Erzeugung 

der einzelnen Brauereien,
b) die Steuervergünstigungen für Kleinbrauereien (Abfindungsbraue

reien),
. j c) den Kriegszuschlag zur Biersteuer 

werden aufgehoben.
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